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Gesch. Nr. 200/01 
29.5 Schulbauten 
Genehmigung der Abrechnung über den Umbau und die Renovation des oberen Schulhauses Ottikon 
inkl. Verlegung des Schulpavillons 
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10. GESCHÄFT-NR. 200/01 

Genehmigung der Abrechnung über den Umbau und die Renovation des oberen Schulhauses 
Ottikon inkl. Verlegung des Schulpavillons  

 
 

DISKUSSION IM RAT 

 

Regula Kuhn, SVP, vertritt den Abschied der RPK. Die vorliegende Abrechnung schliesse mit einer 
Kreditüberschreitung von Fr. 99'077.45 ab. Die Mehrkosten seien hauptsächlich durch die Verlegung des 
Schulpavillons entstanden. Das renovierte obere Schulhaus in Ottikon biete heute ein erfreuliches 
Erscheinungsbild. Zudem habe die Ottiker Bevölkerung durch die Verlegung des Schulpavillons endlich einen 
geeigneten Mehrzweckraum erhalten. Die RPK beantrage Abnahme der vorliegenden Abrechnung. 
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ABSTIMMUNG 
 

DER GROSSE GEMEINDERAT 
 

- gestützt auf den Antrag des Stadtrates und in Anwendung von § 26 Ziffer 2 der Gemeindeordnung - 
 

BESCHLIESST: 
 
1. Die Abrechnung über den Umbau und die Renovation des oberen Schulhauses Ottikon, inkl. Verlegung 

des Schulpavillions, wird wie folgt genehmigt: 
 
- Aufwand gemäss Abrechnung  Fr. 1‘029‘277.45 
- Bewilligte Kredite:  
  SR vom 18.01.1996 Fr.   20‘000.00 
  GGR vom 17.04.1997 Fr. 925‘000.00 
  Rückläufige Bauteuerung (Kosten- 
  schätzung bis Bauausführung)                            ./. Fr.   14‘800.00 
- Indexierter Baukredit  Fr.   930‘200.00 
- Kreditüberschreitung  Fr.     99‘077.45 

2. Für die Kreditüberschreitung wird ein Nachtragskredit von Fr. 99‘077.45 zu Lasten der 
Investitionsrechnung (Konto Nr. 300.5030.13) bewilligt.  

3. Gemäss § 8 Ziffer 3 der Gemeindeordnung ist ein Referendum gegen diesen Beschluss 
ausgeschlossen.  

4.  Mitteilung durch Protokollauszug an: 
 a) den Stadtrat, zweifach, 
 b) die Finanzverwaltung,  
 c) das Schulamt,  
 d) das Bauamt.  

___________________________ 
Beschluss erfolgte einstimmig. 

 
- - - - - - -  

 

  

Marco Steiner   
Ratssekretär   
 

Versandt am: 01.02.2002  
ms 
 

 

Für getreuen Auszug aus dem Protokoll 

 


